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Verfasser wie die Jahre 788—795 geschrieben worden ist, 
Original-Hs. gewesen sein? Nichts deutet darauf hin, dass 
es sich anders verhalten hätte.

Wollte man nun unter recensio A das Stück 741— 
788 im Original, unter B aber die Original-Hs. der Fort­
setzung 788—813 verstehen, so würden ja beide Bezeich­
nungen denselben Gegenstand treffen, nur in verschiedenen 
Stadien der Vollendung. Es ist daher zweckmässig, den 
Begriff 'Recension’ bei A und B wie bei C und D nur als 
'Ausgabe’, d. h. aus dem Original entnommene Abschrift 
zu fassen. Danach gestaltet sich das Stemma, wie folgt:

Original —788; fortges. —813; fortges. —829.

E.
Dann ist aber augenscheinlich, dass man die verlorene 

Quelle der Ann. Mettenses nicht als A2 und die Ann. 
Maximiniani nicht als B6 bezeichnen darf, da die erstere 
im Jahre 805, die Quelle der letzteren im Jahre 811 oder 812, 
beide also ohne Vermittelung von A und B aus den Reichs­
annalen abgeleitet sind. Wollte man sie in den Appa­
rat einstellen, so müsste man ihnen vielmehr zwischen A 
und B einen Platz anweisen. Dazu ist aber ihr Werth 
für den Text viel zu gering; überhaupt ergiebt sich aus 
den vier Recensionen A, B, C und D, die in gleicherweise 
aus der Original-Hs. abgeleitet sind, der Text der letzteren 
zumeist mit solcher Sicherheit, dass man weiterer Hilfs­
mittel nicht benöthigt, vielmehr den recht umfangreichen 
Apparat von unnöthigem Ballast zu erleichtern bedacht 
sein muss.

Das Bruchstück, das ich A3 genannt habe, weil es 
beim Jahre 748 wie A1 'lanfridus’ für Suidger hat, mag, 
da es immerhin von einer aus A abgeleiteten Hs. herrühren 
kann, unter A stehen bleiben, muss aber nun als A2 be­
zeichnet werden.

Aehnlich ist es mit den Ann. Tiliani, die (S. 305) 
als B5 eingereiht worden sind. Wie weit die von Du 
Chesne abgedruckte, jetzt verlorene Hs. derselben, welche 
bei dem Jahre 807 verstümmelt endete, einst gereicht hat, 
kann man freilich nicht wissen; festzustellen war nur, dass 
die Ann. Tiliani weder von C noch von D abhängig sind. 
Dass sie nun zur Classe B gehören müssten, lässt sich 
darum noch nicht behaupten; sie könnten ja zu einer be­
liebigen Zeit zwischen 807 und 829 direct aus dem Origi­


